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Die Änderung von Arbeitsvereinbarungen

Der Einsatz der Mitglieder im Arbeitsprozeß der LPG erfolgt 
auf der Grundlage übereinstimmender Interessen, die durch 
den Abschluß von Arbeitsvereinbarungen auch in rechtsver
bindlicher Form dokumentiert werden. Aus verschiedenen 
Gründen können sich die Interessen bei beiden Partnern der 
Arbeitsvereinbarung verändern. Bei beiderseitiger Willens
übereinstimmung ist eine Änderung der Arbeitsvereinbarung, 
z. B. hinsichtlich der Arbeitsaufgabe, möglich. Können sich die 
Partner über die Änderung nicht einigen, bleibt es bei der 
bisherigen Vereinbarung.

Eine Kündigung der Arbeitsvereinbarung widerspricht den 
Grundsätzen der Mitgliedschaft. Gegen den Willen eines Part
ners ist eine Änderung der Arbeitsvereinbarung nur möglich, 
wenn hierfür objektive oder gesellschaftlich anzuerkennende 
Gründe vorliegen. Dazu gehören auf seiten des LPG-Mitglieds 
z. B. die ärztlich bescheinigte Nichteignung für die bisher aus
geübte Tätigkeit, eine erworbene höhere Qualifikation oder 
der Eintritt in das Rentenalter.

Für die LPG iiegt ein Grund für die Änderung einer Ar
beitsvereinbarung z. B. dann vor, wenn — in Analogie zu § 54 
Abs. 2 AGB — eine Änderung der Produktion oder der Struk
tur der LPG erforderlich ist oder wenn das Mitglied für die 
bisher vereinbarte Tätigkeit nicht oder nicht mehr geeignet 
ist, also eine dauerhafte Änderung der Arbeitsaufgabe erfor
derlich ist. Allerdings würde es u. E. dem Charakter der ge
nossenschaftlichen Produktionsweise nicht entsprechen, wollte 
man dies als die alleinigen Voraussetzungen ansehen, bei de

ren Vorliegen eine Änderung der Arbeitsvereinbarung auf 
Initiative der LPG möglich wäre. Im Sinne des § 31 Abs. 1 
LPG-G liegt es vielmehr, daß eine Änderung der Arbeitsver
einbarung auch dann möglich ist, wenn es die genossenschaft
lichen Interessen erfordern, d. h. wenn damit ein effektiverer 
Arbeitseinsatz des Mitglieds in der LPG möglich wird. Vor
aussetzung dafür ist jedoch, daß der weitere Einsatz des Mit
glieds in der LPG seinen Fähigkeiten und Kenntnissen ent
spricht und dadurch keine wesentlichen Verschlechterungen 
bzw. ihm nicht zumutbare Veränderungen in den Arbeits
bedingungen eintreten.

Wird zwischen Mitglied und Vorstand der LPG keine Eini
gung über die angestrebte Änderung einer Arbeitsvereinba
rung erzielt, ist auf Antrag des Mitglieds oder des Vorstands 
durch die Vollversammlung der LPG eine endgültige Ent
scheidung zu treffen.3 Das schließt nicht aus, daß ein Mitglied, 
das mit der Entscheidung der Vollversammlung nicht einver
standen ist, auch eine Überprüfung dieser Entscheidung durch 
das Fachorgan des Rates des Kreises gemäß § 47 Abs. 3 GöV 
veranlassen kann.

Eine Aufhebung der Arbeitsvereinbarung kommt erst dann 
in Betracht, wenn die ständige Tätigkeit in der LPG beendet 
wird, so auf Wunsch des LPG-Mitglieds bei Eintritt in das 
Rentenalter, ferner bei Invalidisierung und bei Auflösung der 
Mitgliedschaft in der LPG nach den Bestimmungen des Sta
tuts.

3 Vgl. LPG-Recht, Lehrbuch, Berlin 1984, S. 228.
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Das Ordnungswidrigkeitsrecht der DDR wurde seit dem In
krafttreten des OWG am 1. Juli 1968 in seinen grundsätzlichen 
und verfahrensrechtlichen Bestimmungen kontinuierlich wei
ter ausgebaut.1 Dazu wurden vor allem Untersuchungen des 
Verfassungs- und Rechtsausschusses der Volkskammer der 
DDR- sowie die Ergebnisse der Rechtsanwendung und der 
rechtswissenschaftlichen Arbeiten3 ausgewertet. Das Ord
nungswidrigkeitsrecht trägt dazu bei, die sozialistische Ge
setzlichkeit weiter zu festigen, die freiwillige und bewußte 
Disziplin der Bürger zu entwickeln, die sozialistische Gesell
schaftsordnung und die Volkswirtschaft zu schützen, Ordnung 
und Sicherheit zu gewährleisten sowie Straftaten und anderen 
Rechtsverletzungen vorzubeugen.

Das OWG, das die grundsätzlichen Aufgaben für die Be
kämpfung von Ordnungswidrigkeiten bestimmt, wird durch 
die im 5. StÄG'* geregelten Änderungen und Ergänzungen 
weiter vervollkommnet. Diese neuen Regelungen, die am
1. Juli 1989 in Kraft treten, berücksichtigen die Erfahrungen 
der zuständigen Organe bei der Anwendung des OWG. Sie 
sind auf eine Stärkung der Rechtssicherheit und des Ver
trauensverhältnisses zwischen Staat und Bürger gerichtet.

Ergänzung der Ordnungsstrafmaßnahmen

In die Rechtsvorschriften können für die Begehung von Ord
nungswidrigkeiten Ordnungsstrafen bis zu 500 M aufgenom
men werden (§ 5 Abs. 1 OWG). Die Androhung einer Ord
nungsstrafe bis zu 1 000 M ist nach § 5 Abs. 2 OWG zulässig, 
wenn durch eine vorsätzliche Rechtsverletzung
— ein größerer Schaden verursacht wurde oder hätte verur

sacht werden können,
— die gesellschaftlichen Interessen grob mißachtet wurden,
— die staatliche oder öffentliche Ordnung und Sicherheit er

heblich beeinträchtigt wurden oder
— wenn eine vorsätzliche Ordnungswidrigkeit aus Vorteils

streben oder wiederholt innerhalb von zwei Jahren began
gen und mit Ordnungsstrafe geahndet wurde.
Für vorsätzliche oder fahrlässige Ordnungswidrigkeiten 

auf dem Gebiet des Geldverkehrs-, Steuer-, Abgaben-, Preis- 
und Sozialversicherungsrechts sowie des Umweltschutzes 
konnten bisher gemäß § 5 Abs. 3 OWG in den jeweiligen 
Rechtsvorschriften Ordnungsstrafen bis zu 10 000 M angedroht 
werden, für die keine inhaltlichen Kriterien vorgegeben wur

den. Das führte in der Praxis zu Schwierigkeiten bei der Be
stimmung der jeweiligen Höhe der Ordnungsstrafe. Deshalb 
wurde diese Bestimmung im Sinne einer differenzierten An
drohung von Ordnungsstrafen bis zu 10 000 M ergänzt. Nach 
dem in § 5 Abs. 3 OWG neu eingefügten Satz 3 sind die in § 3 
Abs. 1 OWG genannten Organe verpflichtet, beim Erlaß von 
Ordnungsstrafbestimmungen, die eine Ordnungsstrafe bis 
10 000 M vorsehen, die Voraussetzungen für die Androhung 
derartiger Ordnungsstrafen zu bestimmen. Solche näher fest
zulegenden Voraussetzungen oder Anwendungskriterien kön
nen sein:
— das Ausmaß der mit der Rechtsverletzung verursachten

Störung, '
— die Art und Weise der Begehung der Ordnungswidrigkeit,
— der Grad der Mißachtung von Rechtspflichten.

Konkret sollten sie von den Festlegungen der jeweiligen 
Rechtsvorschrift abgeleitet werden. Damit erhalten die Ord
nungsstrafbefugten eine eindeutige Orientierung, unter 
welchen tatsächlichen und rechtlichen Bedingungen Ordnungs
strafen bis zu dieser Höhe anzuwenden sind.
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